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W ohn= und Geschäftshaus in Breslau, Schuhbrücke M65.
Architekten und i\laurermeister Simon u Halfpaap in Brestau.

(Hierzu drei Abbildungen.)

as Grundstück Schuhbrücke 64/65 in
Breslau, we!ches sich im Besitz des
Rittmeisters Moritz Matthias befin

dei, war vor dem Neubau mit einern alten bau
fälligen Vordergebäude und einem in einem
besseren Zustf1nde befindlichen Hintergebäude
bebaut.

Nach Ausbruch eines Feuers in dem ersten
Geschoss des Vorderwohnhauses ste!1te die Bres
lauer städt. Baupolizei verschiedene Anfordernn.
gen an den Bauherrn, welche denselben zwangen,
das alte Vorderwohnhaus abzubrechen und hier
für einen Neubau zu errichten. Das alte Hinter
wohnhaus wurde nur ausgebessert Imd im Übri
gen unveriindert stehen gelassen.

Die Ausarbeitung des Entwurfs, die Ba.u
leitung, sowie die Herstellung des Neubaues
wurde den Architekten und Maurermeistern
Si man und Halfpaap in Breslau als Ge.
samtunternehmung übertragen.

Mit den Ahbruchsarbeiten wurde im April
1906 begonnen t1ßd gelang es dann, den Neu
bau bis 1. Januar 1907 vollständig fertig her.
zustellen.

Das f::rdgeschoß enthält einen größeren
Geschäftsladen mit zugehörigem, durch eine
'Wendeltreppe verbundenen LagerrmJn1 im KeUer.
Weiter führt noch die Durchfahrt durch dieses
Geschoß. Im ersten, z\veiten und dritten Ge
schoß befindet sich je eine Wohnung, bestehend
aus zwei Vorderzimmern mit Erker und Aus
tritt, zwei Hinterzimmern, einer KÜche, einem
Bad, AbortI Speisekammer, Mädchenkammer,
Kleiderkammer und Nebenraum.

Im vierten Stock sind zwei kleinere Woh
nun6en eincrerichtet auch befindet sich daselbst
die \Vaschküche. 'Das Dachgeschoß enthiilt
nur Bodenriiume und den Trockenboden.

Die Ausführung geschah in der gediegen
sten Weise und zwar \Nurde das KeIlergeschoß
mit feuerfesten Decken, Bauart "I\leine", abge
deckt. Gleiche fußböden wurden in den KÜchen,
Badezimmern, Aborten, Speisekammern und
Waschküchen hergestellt. fÜr die übrigen
Decken gelangten kieferne Balken zur Verwen
dung.

Die Straßenseite des Geb
ludes ist in Zement.
PutzmörteJ durchgebiJdet worden und zeigt ein
fache Formen mit spätgotischen AnkWngen.

Die Ausführung der Maurerarbeiten Über
nahmen die bauleitenden Architekten und M.:m
rermeister Si mon und HaJfpaap selbst und
Übertrugen die übrigen Arbeiten und Lieferungcll
an foloende Breslauer Bauhandwerker oder Ge
schäft: :



Zimmerarbeiten :

Tischlerarbeiten :
Stuckarbeiten:
Ofenarbeiten :
Stabfußboden :
Be  und Entwässerung,

Gasleitung :
Klingelan]age:
Anschlägererbeiten :

sowie
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Curt Milde, Sonnenstr. 21_
August Wolf, Viktoriastr. 114.
H. Brauer, Nikolaistr. 18j19.»

Zimmermstr. Kessel, Neudorf
straße 22.

Ma]er- und Anstreicherarbeiten : Malermstr. Schmäh, Lohestr. 7.
K]empner- u. Dachdeckerarbeiten: Garisch u. Co., Lohestl'. 25j27.Glaserarbeiten: G[;hr. WenzeJ, Oderstr. 4.
Träger-' LInd Slützenlicferung: Kar! Ernst Klemm, Gräbschener

Chaussee.
Schmiede  11. Sch]osscrarbeiten: Schlossermstr. lchnhardt, Neu

dorfstr. 72.
W. Sporleder, Schulstr. 4.
Kiunka &- Völkel, Lohestr. 75_
Unterberger, Marienstr. 4.
Louis Heine, Ver!. Lohestr.

Jeder Arbeit ihren Lohn!
er "Verein deutscher Ingenieure" versendet eine Denk
schrift Ober die Vergütung für technische Angebots
arbeiten, und da Ihre Ausfühl-ungen in al]en Teilen

ebenfalls auch auf das Baugewerbe im besonderen zutrifft, so
sei davon Nachfolgendes wiedergegeben.

Im Kreise der deutschen firmen, die sich mit dem Ent
wurf und der Ausführung von Ingenieurarbeiten aller Art
(Brücken. und Eisenhochbauten, Dampfmaschinen  und Dampf
kesseJanlagen, clektrizitäts , Wasser  und Gaswerke, Entwässe
mngen, Heizungen, Beförderungsanjagen, Hebewerl<e j Fabrik
anlagen LInd Hüttenwerke, Wasserkraftanlagen usw.) beschäftigen,
wird seit langer Zeit und bitter darOber geklagt, daß gegen
über ihrer geistigen Arbeit häufig einer der
wichtIgsten wirtschaftlichen Grundsätze verletzt
wird, der Grundsatz, daß jeder Arbeit ihr Lohn
gebührt Mehr und mehr ist es Brauch ge
worden, daß Behörden und Private Ingenieur
arbeiten als Angebot in form von Entwürfen
und Kostenanschlägen einfordern, ohne für die
darin enthaltene geistige Arbeit und die dafür
aufzuwendenden Kosten ausreichend oder über..
haupt etwas zu vergüten. (Selbstverständlich
sind hiermit nicht die Angebote für marktgängige
Ware gemeint,) Wir verkennen durchaus nicht,
daEl an diesem bel{!agenswerten Zustand die
firmen zum großen Teil selbst schuld sind,
weil sie sich eine solche ungünstige Behandlung
gefanen lassen, ja, sie fiihren sie  ogar selbst
herbei, indem sie sich aus eigenem Antrieb zur
h:ostenfreien Anfertigung von Entwürfen LInd
l\ostenanschlägen anbieten oder doch wenig
stens versäumen, dabei den Vorbehalt einer der
Leistung entsprechende Bezahlung zu machen.
Der gleiche Vorwurf trifft sie, wenn sie bei
Wettbewerben, auch wenn die ausgesetzten Preise
vieI zu gering bemessen sind, die verlangte
Arbeit leisten.

Aber obwohl in allen diesen fäHen der E!n
zeine sich bewußt sein muß, daß er an dem
ihm zugefÜgten Unrecht mitschuldig ist, so ist
er doch, eben als Einzelner, nicht imstande,
sich der ungünstigen Behandlung zu entziehen;
Gründe des geschäftlichen Wettbewerbs, Rück
sichten auf eine bereits erworbene oder zu er
werbende Kundschaft und die Notwendigkeit,
seinem Werke Arbeit zu verschaffen j zwingen
ihn geradezu, mit den Wölfen zu heulen, d. h.
sich alles gefallen zu Jassen, was seine Mitbe
werber zu ertragen bereit sind. Wer mit diesen
Verhältnissen vertraut ist, für den bedarf es
keinen Beweises, daß der Einzelne in dieser
Sache ohnmächtig ist, und andererseits haben
sich die oft versuchten Verabredungen der solche
Ingenieurarbeiten liefernden firmen j welche dcn
Zweck hatten, diesem Mißbrauch entgegenzu
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treten, immer nur auf kurze Zeit und nur in vereinzelten Fällen
als wirksam erwiesen. Denn es fehlt an der entgegenkomm'en
den Hilfe von seiten derjenigen, die sich solche Ingenieurarbeiten
liefern lassen. -Nur gar zu sehr wird es von Behörden und
Privaten als selbstverständlich betrachtet, daß sie für Lieferungs
angebote, obwohl sie in der Regel ohne umfangreiche Vor
arbeiten und Berechnungen gar nicht herstellbar sind, nichts
zu zahlen brauchen; ja noch darüber hinaus wird häufig gar
kein Unrecht darin gesehen, wenn die in solchen Angeboten
niedergelegte geistige Arbeit vom Empfänger, als wäre sie sein
Eigentum, \vciter benutzt oder gar Dritten zur Benutzung über
lassen wird, ohne daß ihrem Urheber, dessen geistiges Eigentum
die geleistete Arbeit ist, der ihm gebührende Lohn bezahlt worden
wäre. So wenig aber ein Mann, der etwas auf sich hält, sich
Waren liefern läßt, ohne dafür ausreichend zu bezahlen, selbst
dann nicht, wenn der Liefernde es ihm geradezu anbietet oder eine
unbillige Verkürzung des Preises stillschweigend erträgt, eben
sowenig sonten sich Behörden und Private Ingenieurarbeiten in
Form von Entwürfen und Kostenanschlägen zu ungenügendem
Preis liefern odcr gar schenkeIl lassen. Nur wenn diese Auf
fassung sich Bahn bricht und zu allgemeiner Anwendung ge
langt, kann auf Besserung der vorhandenen Mmstände gehofft
werden.

Von selbst drängt sich bei der Betrachtung dieser Dinge
die Frage auf, ob .denn dem Ingenieur, wenn ihm so offenbar
unrecht geschieht, kein gesetzlicher Schutz zugängJich ist, 0 b
er denn das, was ihm gebührt, nicht erstreiten kann, falls es
ihm versagt wird. Es ist unS nicht zweifelhaft, daß in manchen
fäl1en die    631 und 632 des Bürgerlichen Gesetzbuche"',
welche vom Werkvertrage handeln, sowie das Urheberrechts
gesetz vom 19. Juni 1901 und 9. Januar 1907 bei richtiger
Handhabung] li!fc bieten könnten; aber einen stets zuverlässig
wirksamen Schutz bieten diese Gesetze nicht, und außerdem
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wird der einzelne Geschäftsmann in den meisten fäHen aus
den bereits dargelegten Gründen auf diese Hilfe verzichten
müssen; er wird nicht daran denken dürfen, eine. Behörde,
einen Kunden, auf dessen freundliche Gesinnung er zum Nutzen
seines Geschäftes Wert Jegen muß, sich dadurch zu ent
fremden, daß er ihn auf Zahlung von Ingenieurarbeiten verkJagt.

Der Mißbrauch, der uns zu dieser Denkschrift veranlaßt,
kommt hauptsächlich in zwei formen vor: entweder in der
\Veise, daß sich jemand, der eine technische Anlage bauen
will an eine oder mehrere firmen wendet und sie zur Ein
1ief rung von Entwürfen und Kostenberechnungen auffordert,
ohne dafür irgendweJche Vergütung in Aussicht zu stellen,
seJbst für den fall nicht, daß ein Auftrag zur Ausführung nicht
erreilt, die An1age überhaupt nicht gebaut wird; oder in der
Weise wie es besonders von seiten der Behörden geschieht,
daß ZUr ErJangung von Entwürfen und Kostenanschlägen ein
Wettbewerb ausgeschrieben wird,
aber mit so ungenügenden Preistn,
daß dadurch die Kosten für das,
\vas zu liefern verlangt wird, bei
weitcm nicht gedeckt werde!}. Da
durch werden aUe, denen nicht große
Geldmittel zur Verfügung stehen, von
vornherein gehindert, an dem Wett
bewerb teilzunehmen. Und damit
nicht gcnu : Wä,hrend doch nur die
r)offnung j den Auftrag auf Ausfüh
runO" zu erhalten und dadurch ihren
Arb jtern Beschäftigung, sich selbst
Gewinn zu verschaffen, die an dem
\Vettbewerb beteiligten firmen ver
anlaßt, die verlangte Leistung um
sonst oder fÜr einen ganz unzuläng
1ichen Preis zu liefern und damit
.auch die darin enthaltene geistige
Arbeit preiszugeben, behält sich sehr
häufig der Empfänger vor, keinetl
der eincrereichten Entwürfe zur Aus
fÜhrt1ng  zu bringen, Oft genug er
achtet in so1chen fällcn der Emp
fiinger die in der form von Preisen
gewährte unzulängJiche Bezahlung
für ausreichend, um die in den ein
gereichten Entwürfen enthaltene Gei
stesarbeit wie ein von ihm er\Vor
benes Ejo-entum zu betrachten und
bei \Veite er Bearbeitung des Gegen
standes für sich ZU verwerten, es
fchJt sogar nicht an fällen, in denen
dieses Recht in Anspruch genommen
worden ist, auch wenn gar nichts
beLahlt worden war.

Es kann selbstverständlich nicht
unsere Absicht sein, dahin zu wirken,
daß die Behörden, um für technische
Angebotsarbeiten nichts vergüten zu
mÜssen I sich solche Vorarbeiten
selbst machen, indern sie sie durch
ihre eiO"enen Beamten anfertigen
lassen. \Vir würden das als eine
sehr bedenkliche Maßregel beklagen,
\veil in der Rege! den Behörden so
viele Sachverständige verschiedenster
Art wie hierzu erforderlich sein
\\ Ü;den, in ihren Beamten nicht zur
VerfÜgung stehen, und weil auch
der fortschritt auf den Sondergebie.
ten der Technik gehemmt würde,
wenn der Wettbewerb unter den

Ingenieuren info1ge solcher Maßrege1
zum großen Tei! aufhörte.

Wir sind \'ie1mehr der Meinung,
.daß Abhilfe der von uns angedeute
ten Übelstände nicht ausbleiben wird,
wenn die beteiligten Kreise zu der
Erkenntnis des täglich sich wieder
holenden Unrechts gelangen, und
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wenn insbesondere die Staats ;ul!aGemeindebehörden von einer
Handlungsweise Abstand nehmen j die steh vom Standpunkte des
Rechts und der guten Sitten nicht rechtfertigen läßt;" die privaten
Kreise werden ihnen dann bald folgen. Zu unserer großen Ge
nugtung finden wir bereits volles Verständnis für das, was wir
erstreben, an einer Stelle, die für uns von maßgebender Bedeu
tung ist. In seinem Edaß vom 14. Juli 1904 hat der preußische
Minister der öffentlichen Arbeiten verfügt, daß stets, wenn Ent
würfe für größere Eisenbrücken und Eisenhochbauten in enge
rem Wettbewerb von mehreren Werken eingefordert werden,
eine angemessene Entschädigung an jedes derse!ben vorgesehen
werden soU. Wir erblicken in diesem Vorgehen des preußischen
Ministers einen untrfigJichen Beweis für die Richtigkeit
unserer Bestrebungen und hoffen, dag mehr und mehr im
Kreise der Behörden und Privaten die Ihm zugrunde liegenden
Anschauungen zur Geltung g-c1angen werden.
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. VarbaJ]' s;':'Vereins-nsw. Angelegenheiten.

. , >;J-: I).   sc,lieh;  Ar  t1geberburi.d für. ,d s. ,, a:ngewerbe
>. .(E: :_ V.h  ,. D  .:V:orstand"versandte am. 9. )anuar}190 _>an die
,, :Y? st £1 f: der . (:bejtg Q_ iverb n. ? }.nJ D uts  s-n - Ar ei geber
hi<   d  .::l%:-, d<,: __':E  uge'f r,.ge fo[gendes:Run  chretb_ n: ' _: - ':

. ,. Die.' djeslän9ge 'o(d iltl.ichc Gcneralversaminlun.g:-df;s_ Deut
schen\'A -beitge;Qerbundess:,jür das Baugewerbe findet, am Mon

den, ._1-7.  1 ,(t,Die   9Jj!,. den 18. februar-. 1 go.  j )ian  ver
-{VtTsam111!ungsf9 <;1I: nTivoIi", Am Sf _.(ffg aotl1:_1: },

,". lt!, ,  ehrtt!1_,:Vors  ö e und sonstigeq.v rfre'Ü t_-bal!g werb
:fJ_4;b r V reinigijJ1gen .wer.dcn hiermit zur regen._Beteiligung.an

VersamniTith'g' ergebenst eingeiaden  ut1d gehetei1; etwaige
-A"hträge :für dieselbe bis spätestens den 31. Januar d.]. ein
zusenden.

Die Tagesordnung und Anträge werden a!sbald nach diesem
Termine zur Versendung gelangen.

Diejenigen Verbände, welche infolge Beschlusses der außer
ordentlichen Generalversammlung vom 21. OldQber v. J. die
im FrÜhjahr d. J.  .blaufenden Tarifverträge gekündigt haben,
werden ferner um Außerung e bcnfa1Js bis zum J 1. Januar er
sucht, wie sich die Wirkung der Vertragskündigung geltend ge
macht hat, und wie sich die Verhandlungen über den Abschluß
der neuen Verträge gestaJtet haben. Das eingehende Material
soll sachgemäß verarbeitet und der Generalversammlung in
Hannover bekannt gegeben werden.

Des weiteren ersuchen wir diejenigen Verbände, welche
im abgelaufenen Geschäftsjahre von Streiks oder AussperrLln
gen betroffen worden sind, uns gemäß dem bez. Beschlusse
der Generalversammlung in Köln einen kurz gefaßten Bericht
bis Ende dieses Monats zu Übersenden, um das gesamte Ma
teria1 drucken und den Verbänden vor der Generalversammlung
z r Kenntnis bringen zu können.

Mit Rücksicht darauf, daß dje Verhandlungen der General,
versammlung nicht öffentlich stattfinden, kann die Teilnahme
nur gegen Vorzeigung von Ausweiskarten erfolgen. Den Vor
ständenden werden hiervon mehrere Exemplare für die zu ent..
senden Vertreter mit der Bitte zur Verfügung gestellt, dieselben
entsprechend ausfertigen zu wollen,

Wettbewerb.
ßerlin. Zur Erlangung einer Modellskizze für eine von der

KgL Akademie an deutsche Architekten und InO"enieure fnr
hervorragende Leistungen zu verleihende Medailleb wird unter
Ünst1ern, we!che die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen;
em allgemeiner Wettbewerb mit Frist zum 1. März d. Js. aUs
geschrieben. für die fünf besten Modcllskizzen. sind je 600 M.
aJs Preis bestimmt. Das Preisgericht haben übernom'mcn:
Geh. Oberbaurat Eggcrt, Geh, Baurat Prof. von Groszheim
Bildhauer Prof. f. Schapcr, Wirk!. Geheimrat Dr. Schöne'
Geh. Baurat Prof. f. Wolff. Die näheren Bedingungen fü
den Wettbewerb sind vom Bureau der Akademie des Bau.
w sens, Berlin W. 66, Leipzigerstr. !25 zu beziehen, die Modell.
skIzzen an das Kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin S. W. 11,
Prinz Albrechtstrasse 7, einzureichen.

Zoppot. Zur Er!angung von Entwürfen für eine neue
Kurhausanlage in Ostseebad Zoppot wird unter den in Deutsch
land ansässigen Architekten eIn Ideen wettbewerb mit Frist zum
15. Juni d. J. ausgeschrieben. An Preisen sind ausgesetzt;
9000 M,. 6000 M. und 3000 M. Bedingungen und UnterIacren
sind gegen 5 M. vom Magistrat daselbst erhältlich, welcher
Betrag bei Einsendung eines Entwurfe::; zurückerstattet wird.

Wettbawerbs-Ergabnis.
ßerlin. In dem von der Firma Ernst Wasmuth A-G

Berlin W,! ausgeschriebenen Wettbewerb, betr. den U schlag
der "Berlmer Architeldurwe!t" gingen 526 Entwürfe ein. Den
ersten Preis mit 500 M. erhielt Walter Buhl-Berlin" Kennwort
"Schwarz und Gold <I, je einen zweiten Preis mit 250 M.
Busso Ma1chow-Beriin, Kennwort "Mitte mit Bäreni'. und Paul
Stadlinger-Berlin) Kennwort "Rolf". Angekauft wurden mit je
50 M. zehn weitere Entwürfe.

Rechtswesen. (Nachdru<.:k ve.c'b)Jteu)

rd. V?rsicht beiml(auf eili s'ü,ber di :riacl1ba'rgrt;nze
g b4uten - -Hau,ses.,. Die Eigenfiimerin zweit;:r"beI1 chbarten
Grundstücke errichtete auf einem derseihen eine  l'ieubau, und
zwar dergestalt, daß er in einer Li,inge von etwa 14 mund
einer Breite von I/ 2m auf dem anderen Grundstücke zu stehen
kam. Später kamen beide Grundstücke zur Zwangsversteigerung,
und sie wurden von zwei 'verschiedenen Persoflen erstanden.
Na.tü(li:c  entbrannte sehr ba!d zwische'n den --beiden Nachbarn
ein, Stre.t weg _n. dC$ übe b<lutefl Teiles des einen Grundstückes,
da derjenige, auf dessen Gebiet der oben erwähnte Haustei!
sich befand, sich damit nicht einyerstanden erklärte. Der
andere strengte it1fol cdessen gegen den Nachbar einc Klage
an, mit welcher er verlangte festzustellen, daß der Bek!agte
verpflichtet sei, den Überbau zu dulden. Das Reichsgericht
hat diesen Anspruch jedoch für unbegründet erklärt. Nach
@ 912 des Bürgerl. Gesetzbuches hat ja der Nachbar dea
Überbau zu dulden, falls dem Überbauenden weder Vorsatz,
noch grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt und der Nachbar
weder vor, noch sofort nach der Grenzüberschreitung Wider
spruch erhoben hat. Es fragt sich nun - so wird in den
Gründen ausgeführt - ob diese Vorschrift in dem faJle An
wendung zu finden hat, wo der Eigentümer zweier benach
barter Grundstücke beim Bebauen des einen über die Grenze
gebaut hat und später beide Grundstücke in verschiedene
Hände übergehen. Diese Frage mul  - in Übereinstimmung
mit der Anschauung hervorragender Rechtslehrer - verneint
werden. Ein die Duldung des Überbaues bedingendes grund
dienstbarkeitartiges Rechtsverhältnis zwischen benachbarten,
bisher in einer Hand befindlichen Grundstü:ken kann erst nach
deren Trennung entstehen, und zwar gemäl  9 873 des BürgerJ.
Gesctzb. nur durch dinglichen Vertrag und eintragung in das
Grundbuch. Ohne dieses wesentJiche Erfordernis wird die in
den Veräußerungsverträgen ausdrücklich oder stillschweigend
vereinbarte Duldungspflicht nur eine persönliche sein. Aber auch
von einer solchen kann hier nicht die Rede sein, da der Be
klagte sein Grundstück nicht durch Rechtsgeschäft, sondern
durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung erworben hat und
dieser erwerb keinen Raum für die Annahme und Betätio-un<r
eines rechhvirksall1 auf Entstehung einer Grundc1ienstba ke
gerichteten Willens des Beklagten läßt. Durch den Zuschlag
hat der Beklagte das fragliche Grundstück in seinen kataster
mäßigen Grenzen, also einschließlich des überbauten Teiles er
worben; er braucht daher in Ermangelung einer dinglichen
oder persönlichen Verpflichtung den Überbau - - auch gegen
Entschädigung durch Rente - nicht zu dulden, (Entsch. des
Reichsgerichts vom 20. März 1907.)
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Tarif- nnd Streikbewegnngen.
_ Arbeitslosigkeit in BerUn. Nach den neuesten mäj igen
Fe.;tstelIungen der Ber]iner Gewerkschaftskommission befinden
sich in Groß.Berlin gegenwiirtig rund 30000 Arbeitslose. Am
scl1wersten sind die Holz  und MetaI1industrie und das Bau
gewerbe in Mitleidenschaft gezogen worden; die Arbeitslosigkeit
bei diesen drei Gewerben beträgt fast das Vierfache des ver
gangenen Jahres. An Unterstützungen für Arbeits!osigkeit sind
im letzten Halbjahr 1907 von den freien gewerkschaftlichen
Organisationen rund 604000 M. gegen 360000 M. in der
gleichen Zeit 1906 ausgezahlt worden. Die Zahl der Arbeits
Josen ist aber tatsächlich noch höher als oben angegeben, da
bei verschiedenen Gewerben, wo genaue Angaben noch nicht
vorliegen, diese erst beigebracht werden mÜssen.

l\olmar i. P. Am 4. d. Mts. fand hier eine Verhandlul10
zwischen den Arbeitgebern und den Vertretern der Arbeitnehme7
der Zimmerleute über die Erhöhung der Löhne statt. Die
Arbeitnehmer beanspruchen eine Lohnerhöhung von 8 Pf. für
die Stunde bei 10 1 / 2 stündiger Arbeitszeit. Bisher erhielten sie
35 Pf. für die Stunde bei eIfstündiger Arbeitszeit. Eine Eini
gung kam jedoch nicht zustande.

I(osten Pos. Unter den hiesigen Maurer  und Zimmcr
leuten ist eine Lohnbewegung im Gange.

Dirschau. Der Verband der Zimmerer hat den hiesigen
Baugewerksmeistern den bestehenden Arbeitsvertrag zum
1. April 1908 gekündigt. Es wird eine Erhöhung des Sfimden
lohnes von 43 auf 46 Pfg. gefordert.
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